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Konzept 
 
 
Grundlagen 
 

- Leitbild 
- Statuten 
- Tätigkeitsbeschrieb Vorstand 
- Pflichtenheft Geschäftsleiterin 
- Vereinbarung Familienbegleiter*in 
- Information zur Familienbegleitung 
- Präsentation  
- Flyer 

 
 
 
Familienbegleitung 
 
Mitarbeitende 

Der Einsatz als Familienbegleiter*in bei der Elternhilfe beider Basel erfolgt in Freiwilligenarbeit. 
Voraussetzungen für diese Tätigkeit sind  
- mehrere Jahre Familienerfahrung. Diese sollte nicht zu weit zurückliegen 
- Offenheit gegenüber Familien und Lebenssituationen, die ganz anders sind als die eigenen 
- Wöchentlicher Einsatz von ca. einem halben Tag 
- Bereitschaft zu regelmässiger Teilnahme an Supervision und Weiterbildung 
Die Mitarbeitenden unterzeichnen eine Vereinbarung, in der ihre Rechte und Pflichten geregelt sind. 
Sie erhalten eine Spesenentschädigung. 
Der Einsatz bietet 
- Eine befriedigende und gesellschaftlich wertvolle Tätigkeit 
- Vielfältige Erfahrungs- und Entfaltungsmöglichkeiten 
- Auseinandersetzung mit einem breiten Spektrum von Themen 
- Persönlichkeitsentwicklung 
- Dossier engagiert 

 
Begleitung 

- Grundlage für die Familienbegleitung ist der ausgesprochene Wunsch der Eltern nach Hilfe. Sie sind die 
Auftraggeber. 

- Von den Eltern wird die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit ihrer Situation erwartet. 
- Die Elternhilfe bietet mit der Familienbegleitung Beratung und Unterstützung in familiären Krisen- und 

Überlastungssituationen an. 
- Familienbegleitung macht in der Familie vorhandene Ressourcen bewusst, stärkt sie und setzt sie zur 

Lösung der Probleme ein. 
- Die Begleitung findet in der Familie statt. Die/der Familienbegleiter*in besucht die Familie ca. einen 

halben Tag pro Woche über einen Zeitraum von ca. 1 ½ Jahren.  
- Die Begleitung ist, abgesehen von einer Vermittlungsgebühr, unentgeltlich. 
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Vernetzung 

Die Elternhilfe geht von den Bedürfnissen der Eltern aus, bezieht sich auf die Lebenswelt der Familie und 
strebt eine Zusammenarbeit mit anderen sozialen Organisationen an.  
In der Begleitung ist die Einwilligung der Eltern Voraussetzung für eine konkrete Zusammenarbeit mit den 
involvierten Fachleuten. 

 
 
 
Organisation 
 
Verein 

Die Elternhilfe beider Basel ist ein gemeinnütziger Verein und setzt sich aus Vorstand, Geschäftsstelle  
Familienbegleiter*innen und Mitgliedern zusammen. Regelmässige Zusammenkünfte gewährleisten den 
Informationsaustausch. 

 
Vorstand 

Der Vorstand ist verantwortlich für die strategische Führung der Organisation und deren Finanzen.  
Er ist ehrenamtlich tätig. Die Aufgaben der einzelnen Ressorts sind im Tätigkeitsbeschrieb festgehalten. 

 
Geschäftsstelle 

Die Geschäftsstelle ist verantwortlich für die operative Führung der Organisation. Die Aufgaben der 
Geschäftsleiterin sind im Pflichtenheft festgelegt. 

 
 
 
Finanzen 
 
Der Verein finanziert sich durch jährliche Beiträge der GGG und der Kantone BS und BL, Spenden, 
Zuwendungen, Vermittlungsgebühren und Mitgliederbeiträge. 
 
 
 
Qualitätssicherung  
 
Die Elternhilfe sichert die Qualität der Arbeit durch klare Rahmenbedingungen bezüglich Familienbegleitung und 
Mitarbeitenden. Diese bestehen insbesondere in fachlicher Begleitung der Familienbegleiter*innen, 
Standortbestimmungen, regelmässigen Supervisionen und Weiterbildungen. 
 
 
 
 
 
23.05.2018 /VS 
 


